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1. Satzung 
zur Änderung der Satzung  

der Gemeinde Arnsdorf 
über die Erhebung von Friedhofsgebühren  
sowie Gebühren für die Parentationshalle 

 
 
 
 
 

 
 
Aufgrund von § 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) vom 21. April 1993  i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 18. 03. 2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159) und der §§ 1, 2, 9 
und 10 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) vom 16.06.1993 i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 26.08.2004 (SächsGVBl. S. 418) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Arnsdorf in seiner Sitzung am 13.12.2004 folgende Satzung beschlossen :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1 
 

die Anlage zur Satzung der Gemeinde Arnsdorf über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
sowie Gebühren für die Parentationshalle vom 10.12.2001 erhält folgende Fassung :  
 
3. Gebühr für die Verleihung des Nutzungsrechts der neuen Urnengrabanlage 
 
„ Urnengrabanlage       167,00 € “ 
  (20 Jahre Ruhezeit) 
 
4. Friedhofsunterhaltungsgebühren 
 
4.2. „ Für Urnen in der neuen Urnengrabanlage   280,00 € “ 
         (im voraus 20 Jahre x 14,00 €) 
 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Arnsdorf, den 28.1.2005 
 
 
 
 
Martina Angermann 
Bürgermeisterin  
 


